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Kurz informiert

▶▶ Praxiszulassung
zulassungsportal der ArGe-Heilmittel ist online

| Seit dem 05.07.2021 ist das Zulassungsportal der ARGE Heilmittel online. 
Unter zulassung-heilmittel.de/ können Heilmittelerbringer ihre eigene 
 Zulassungsakte einsehen und Vorgänge im Zusammenhang mit ihrer 
 Zulassung selbst online bearbeiten.  |

▶◼ zu den Vorgängen in diesem Bereich gehören:

▶� Beendigung einer Zulassung
▶� Mitarbeitermeldungen (An- und Abmeldungen bzgl. der Zulassung)
▶� Änderungen in der fachlichen Leitung
▶� Sonstige Mitteilungen, die Auswirkungen auf die Zulassung haben (räumliche Veränderungen etc.) 
▶� Beantragung von Abrechnungsbefugnissen für die besonderen Maßnahmen der Physiotherapie

Wichtig | Aufgrund der aktuellen Schiedsverfahren im Heilmittelbereich 
(siehe u. a. Beitrag in PP 08/2021, Seite 3 ff.) wird das Portal nach Angaben 
der ARGE Heilmittelzulassung zz. aktualisiert (Stand: 02.08.2021). Voraus-
sichtlich ab Mitte August 2021 ist der Zugriff wieder möglich.

PrAXiStiPP | Einzelne Heilmittelverbände (wie z. B. der Bundesverband selbst-
ständiger Physiotherapeuten – IFK e. V.) bieten ihren Mitgliedern an, die Vorgänge 
im ARGE-Portal stellvertretend für sie zu bearbeiten. Dafür müssen Sie dem 
 Verband eine Vollmacht erteilen. Falls Sie einem Heil mittelverband angehören, 
wenden Sie sich für die Umsetzung an die jeweilige Verbandsgeschäftsstelle.
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▶▶ Abrechnung
Hygienepauschale bis zum ende des Jahres 2021 verlängert

| Die Corona-Hygienepauschale ist bis zum 31.12.2021 verlängert worden. 
Am 02.07.2021 wurde im Bundesanzeiger die Änderung zur „Zweiten 
 Verordnung zur Änderung der COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutz-
verordnung“ veröffentlicht. Sie gilt rückwirkend zum 01.07.2021 |

merKe | Die Corona-Hygienepauschale wurde beschlossen, damit Heilmittel-
erbringer den Hygien eaufwand kompensieren können, der ihnen durch die 
Corona pandemie entstanden ist (PP 06/2020, Seite 3). Im Zeitraum vom 05.05.2020 
bis zum 31.12.2021 dürfen die Leistungserbringer die Positions nr. X9944, bewertet 
mit 1,50 Euro, pro Verordnung abrechnen.
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▶◼ Leserservice: fragen zur Berichterstattung? – Schreiben Sie uns!

Unser Team aus Fachautoren beantwortet Ihre Fragen zu unserer Bericht-
erstattung.  Schreiben Sie uns an pp@iww.de,  faxen Sie Ihr Anliegen (02596 922-80) 
oder  nutzen Sie Facebook zur Kontaktaufnahme (facebook.com/pp.iww)! Wir 
freuen uns auf Ihre Anregungen und Fragen!


